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VerbotswidrigeKleingebäckerzeugung .NachWahrnehmungder
GemeindeorganeverwendeneinzelneBäckerinWiendasseit30.
rM .zurAusgabegelangendedeutscheWeizenmehlzurErzeugung
vonKleingebäckoderzurHerstellungvonStrudelnundanderen
Meblspeisen,diezuunverhältnismäßighohenPreisenandas
Publikumabgegebenwerden .EsergingdaherandieGenossen-¬
schaftderBäckerdieeindringlicheMahnung,aufihreMitglie-¬

imSinneder durchdie Statthaltereiverordnungvorge¬
riebenenHerstellungvonBrotimMindestgewichtevon280g

roStückeinzuwirkenunddenMitgliedernzubedeuen,daßdie
erstellungvonKleingebäck(Weißgebäck)imSinnederVerord-¬

nungendurchausunzulässigist ,derstrengstenBestrafung,
allenfallesogarderGewerbeentziehungunterliegtunddaßdie
Behörde,wennihrenwiederholtenwohlgemeintenAnordnungen
zuwidergehandeltwird ,gezwungenwäre ,mitdermEntziehungder
MehlabgabebeijenenBäckernvorzugehen,welchesichbeharrlich
überdieAnordnungenderBehördehinwegsetzen.

DieGenossenschafthatfernerihrenMitgliederneinzu¬
schärfen,daßsiedenDetailverkaufvondeutschemWeizenmehl
urimRahmendesbehördlichbewilligtenAusmaßes( 20%von

Zuweisung)vorzunehmenberechtigtsindunddaßdievon
r BehördefestgesetztenVerkaufspreisestrengeeinzuhalten
ind ,daßjedeUeberschreitungderselbenstrafgerichtlich

verfolgtwird .
BeiderVerlautbarungderVerkaufspreisein derletzten

SonntangsnummerderWienerBlätteristinsoferneeinIrrtum
unterlaufen,alsderAbgabspreisfür1kgdeutschesWeizenmehl
indenBetriebenderBäckermit72hbekamntgegebenwurde,
währendbehördlichderPreismit70hfür1kgfestgesetztwordenist
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